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Beratungsfolge Termin Behandlung 

Bauausschuss 13.02.2017 nicht öffentlich 

Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg 06.03.2017 öffentlich 

 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister, Herr Scheler 

Betreff: Billigung und Beschluss zur Offenlage des einfachen 

Bebauungsplans Nr. 47 "Straße der Jugend - Nutzungsarten" 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Stadtrat billigt den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 47 "Straße der Jugend – 

Nutzungsarten“ vom 20.02.2017 einschließlich der Begründung vom 20.02.2017 

und beschließt, diesen gemäß § 3 Absatz 2 BauGB in Verbindung mit § 13 Absatz 

2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 

 

2. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Absatz 1 BauGB erfolgt gemäß § 13 Absatz 2 Punkt 3 im Rahmen der 

Offenlage. 

 

 

 

 

 

 

 

Scheler 

Oberbürgermeister
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Problembeschreibung/Begründung: 

 

Planungsanlass 

Mit der Verlagerung des vorhandenen Aldi-Standortes von der Straße der Jugend zur 

Bergstraße (B-Plan Nr. 32 „Kospaer Landstraße/Bergstraße“) wird die Nutzung des 

Altstandortes Aldi an der Straße der Jugend aufgegeben.  

 

Das Konzept zur Einzelhandels- und Standortentwicklung in der Stadt 

Eilenburg wurde am 06.06.2016 als städtebauliche Entwicklungsplanung 

beschlossen.  

Entsprechend der Leitlinien 2 und 6 ist zum Schutz der drei zentralen 

Versorgungsbereiche der Stadt Eilenburg (A-Zentrum Innenstadt und C-Zentren 

Puschkinstraße und Grenzstraße) sowie der Nahversorgungslagen im Interesse der 

verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung die Möglichkeit der Ansiedlung von 

Einzelhandel mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten 

auszuschließen.  

 

Planungsrechtliche Möglichkeiten zum Schutz der zentralen Versorgungs-

bereiche 

Mit § 9 Absatz 2a BauGB wurde den Gemeinden die Möglichkeit zur Aufstellung von 

Bebauungsplänen (B-Plänen) gegeben, die ausschließlich der Erhaltung und 

Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, auch im Interesse einer 

verbrauchernahen Versorgung und der Innenentwicklung der Gemeinden, dienen. Mit 

diesen B-Plänen sollen außerdem die Planungs- und Investitionssicherheit in den 

zentralen Versorgungsbereichen unterstützt und die dort bereits getätigten oder 

zukünftig vorgesehenen Investitionen vor konkurrierenden Entwicklungen geschützt 

werden. Neue Einzelhandelsstandorte mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten 

Hauptsortimenten außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche sollen sich nicht 

entwickeln können. 

Zu diesem Zweck können einfache B-Pläne auf Festsetzungen beschränkt werden, 

dass Einzelhandelsbetriebe, die bestimmte nahversorgungs- und zentrenrelevante 

Sortimente anbieten, nicht oder nur eingeschränkt zulässig sind. Damit können 

Ansiedlungen oder Erweiterungen von Einzelhandelsbetrieben verhindert werden, die 

städtebaulich negative Auswirkungen auf die Erhaltung und Entwicklung der 

vorhandenen zentralen Versorgungsbereiche und Nahversorgungslagen haben. Die 

Zulässigkeit von anderen Vorhaben nach § 34 Absatz 1 und 2 BauGB bleibt von den 

genannten Regelungen unberührt.  

 

Bebauungsplan Nr. 47 „Straße der Jugend – Nutzungsarten“ 

Mit der Festsetzung der Nutzung als Mischgebiet wird der planungsrechtlichen 

Einordnung der vorhandenen Nutzung in das Umfeld entsprochen. 

Beim vorliegenden Bebauungsplan soll nach Aufgabe des Standortes durch Aldi 

jegliche Nutzung durch nahversorgungs- und zentrenrelevante Sortimente 

ausgeschlossen werden. Diese Absicht unterstützend, versichert der Eigentümer im 

Rahmen des mit der Stadt Eilenburg abgeschlossenen städtebaulichen Vertrags vom 

November 2016, dass an diesem Standort kein nahversorgungs- und 

zentrenrelevanter Einzelhandel angesiedelt werden soll. Es besteht die Möglichkeit der 

Nachnutzung durch Einzelhandelseinrichtungen mit nichtzentrenrelevanten 

Sortimenten. Denkbar sind danach z. B. Garten-, Bau- Elektro-Großgeräte-

Fachmärkte, Autohäuser. Natürlich sind auch weitere in einem Mischgebiet zulässige 

Nutzungen möglich. 

In der Sitzung des Bauausschusses am 13.02.2017 wurde der folgende Sachverhalt 

bereits besprochen. Parallel zu diesem B-Planverfahren läuft das Verfahren zur 

Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplans (VEP) Nr. 21 „Aldi-Markt Straße der 

Jugend“. Im VEP wurden kleinere Grünflächen, die Anpflanzung von 15 Bäumen und 

eine 3 m breite und 85 m lange Hecke als potentieller Lärm- bzw. Staubschutz 

entlang der Straße der Jugend festgesetzt. Während der Bestand der Bäume im 

Rahmen der Baumschutzsatzung der Stadt Eilenburg geschützt ist, fällt die o.g. Hecke 
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nicht darunter. Um diese auch zukünftig zu erhalten, soll die Hecke im B-Plan 

festgesetzt werden. 

 

Verfahren 

Durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes in einem Gebiet nach § 34 BauGB 

(Innenbereich) wird der sich aus der Eigenart der näheren Umgebung ergebende 

Zulässigkeitsmaßstab nicht verändert. Damit ist rein vom Verfahrensablauf die 

Anwendung des vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB möglich. Somit 

entfällt die Stufe der frühzeitigen Beteiligung. Die Beteiligung der betroffenen 

Öffentlichkeit und berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

erfolgt im Rahmen der öffentlichen Auslegung. 

 

Voraussichtliche Terminkette 
06.03.2017   Offenlagebeschluss im Stadtrat (SR) 

17.03.2017   Öffentliche Bekanntmachung Offenlagebeschluss  

27.03. bis 27.04.2017 Öffentliche Auslegung des VEP 

15.05.2017   Vorberatung Abwägung, Satzungsaufhebungsbeschluss im  

Bauausschuss  

12.06.2017   Abwägung und Satzungsaufhebungsbeschluss im SR  

 

Anlagen 

Anlage 1: Entwurf der Planzeichnung vom 20.02.2017 

Anlage 2: Entwurf der Satzung über den Bebauungsplanes Nr. 47 „Straße der Jugend 

– Nutzungsarten“ vom 20.02.2017  

Anlage 3: Entwurf der Begründung zum o.g. Bebauungsplan vom 20.02.2107 

 

 

 

 

 

finanzielle Auswirkungen ja  nein  

  

 

 

Gremium Abstimmungsergebnis 

Bauausschuss Ja 5   Nein 0   Enthaltung 0   Befangen 0 

Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg  
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